
Leben und Tod auf der Intensivstation

Wochenendkurs 

Referent: P. Klaus Schäfer SAC

15 Jahre Klinikseelsorger in Karlsruhe

seit 2017 Klinikseelsorger an der Uni-Klinik in Regensburg
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Wo wird gestorben?

50% 20% 20% 10% 

zu Hause Krankenhaus Altenheime Hospiz + Palliativstion

© P. Klaus Schäfer SAC Patientenverfügung, Hirntod und Organspende Seite 2 von 133



Wo wird gestorben?

50% Krankenhaus

20% zu Hause

20% Altenheime

10% Hospiz + Palliativstion
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Wo wird gestorben?

Im Krankenhaus (= 100%)

10% bis 50% Intensivstation
kleines KrHs

Uni-Klinik

50% bis 90% Normalstation
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Wo wird gestorben?

Im Krankenhaus (= 100%)

10% bis 50% Intensivstation
kleines KrHs

Uni-Klinik

50% bis 90% Normalstation

10% am Einlieferungstag

10% am Tag nach der Einlieferung
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Zweck der Intensivmedizin

Was ist der Zweck der Intensivmedizin?

• Leben retten?
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Zweck der Intensivmedizin

Was ist der Zweck der Intensivmedizin?

• Leben retten?

• Leben verlängern?
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Zweck der Intensivmedizin

Was ist der Zweck der Intensivmedizin?

• Leben retten?

• Leben verlängern?

• Sterben verlängern?
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Geschichte der Intensivmedizin

Björn Ibsen

1952 in Dänemark: Polio-Epidemie, 5.722 Kranke, 2.450 mit Atemlähmung

© P. Klaus Schäfer SAC Patientenverfügung, Hirntod und Organspende Seite 10 von 133



Geschichte der Intensivmedizin

Björn Ibsen

1952 in Dänemark: Polio-Epidemie, 5.722 Kranke, 2.450 mit Atemlähmung

25.08.1952 an 12-jährigen Polio-Patientin erste Überdruckbeatmung
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Geschichte der Intensivmedizin

Björn Ibsen

1952 in Dänemark: Polio-Epidemie, 5.722 Kranke, 2.450 mit Atemlähmung

25.08.1952 an 12-jährigen Polio-Patientin erste Überdruckbeatmung

250 Medizinstudenten und 250 Krankenschwestern beatmeten in3 Schichten
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Geschichte der Intensivmedizin

Björn Ibsen

1952 in Dänemark: Polio-Epidemie, 5.722 Kranke, 2.450 mit Atemlähmung

25.08.1952 an 12-jährigen Polio-Patientin erste Überdruckbeatmung

250 Medizinstudenten und 250 Krankenschwestern beatmeten in3 Schichten

Sterberate sank von 87% auf 25%
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Mein Wille geschehe

Eltern

volljähriger Patient ? volljährige Geschwister

Ehepartner 

volljährige Kinder
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Mein Wille geschehe

Eltern

volljähriger Patient ! volljährige Geschwister

Ehepartner 

volljährige Kinder
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Mein Wille geschehe

Eltern

volljähriger Patient ! volljährige Geschwister

Ehepartner 

volljährige Kinder

Wer entscheidet dann über eine Weiterbehandlung?
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Mein Wille geschehe

Eltern

volljähriger Patient ! volljährige Geschwister

Ehepartner 

volljährige Kinder

Wer entscheidet dann über eine Weiterbehandlung?

1. in Patientenverfügung genannter Bevollmächtigte
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Mein Wille geschehe

Eltern

volljähriger Patient ! volljährige Geschwister

Ehepartner 

volljährige Kinder

Wer entscheidet dann über eine Weiterbehandlung?

1. in Patientenverfügung genannter Bevollmächtigte

2. vom Amtsgericht eingesetzter Betreuer
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Der Weg zum Betreuer

Fallbeispiel

75-jähriger Mann brauchte Betreuung – hatte 2 Töchter
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Der Weg zum Betreuer

Fallbeispiel

75-jähriger Mann brauchte Betreuung – hatte 2 Töchter

Tochter 1 war zur Betreuung bereit, aber Schwester war dagegen
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Der Weg zum Betreuer

Fallbeispiel

75-jähriger Mann brauchte Betreuung – hatte 2 Töchter

Tochter 1 war zur Betreuung bereit, aber Schwester war dagegen

Tochter 2 wollte die Betreuung nicht übernehmen
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Der Weg zum Betreuer

Fallbeispiel

75-jähriger Mann brauchte Betreuung – hatte 2 Töchter

Tochter 1 war zur Betreuung bereit, aber Schwester war dagegen

Tochter 2 wollte die Betreuung nicht übernehmen

? Was macht das Amtsgericht?
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Der Weg zum Betreuuer

Fallbeispiel

75-jähriger Mann brauchte Betreuung – hatte 2 Töchter

Tochter 1 war zur Betreuung bereit, aber Schwester war dagegen

Tochter 2 wollte die Betreuung nicht übernehmen

? Was macht das Amtsgericht?

fremder Betreuer
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Der Weg zum Betreuer

Fazit

Bei Uneinigkeit in der Familie, wer der gerichtlich bestellte Betreuer wird,

setzt das Amtsgericht eine fremde Person ein.
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Der Weg zum Betreuer

Fazit

Bei Uneinigkeit in der Familie, wer der gerichtlich bestellte Betreuer wird,

setzt das Amtsgericht eine fremde Person ein.

Vorsicht!

Einen gerichtlich bestellten Betreuer wird man nur los, 

wenn ihm eine grobe Verletzung seiner Pflichten nachgewiesen werden kann.
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Wahl des Bevollmächtigten

Ehepartner ! enge emotionale Bindung => kein Ende der Therapie
! ist selbst alt
! ist fachlich (medizinisch) überfordert
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Wahl des Bevollmächtigten

Ehepartner ! enge emotionale Bindung => kein Ende der Therapie
! ist selbst alt
! ist fachlich (medizinisch) überfordert

erwachsene Kinder ! enge emotionale Bindung => kein Ende der Therapie
! muss sich gegenüber Geschwister durchsetzen
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Wahl des Bevollmächtigten

Ehepartner ! enge emotionale Bindung => kein Ende der Therapie
! ist selbst alt
! ist fachlich (medizinisch) überfordert

erwachsene Kinder ! enge emotionale Bindung => kein Ende der Therapie
! muss sich gegenüber Geschwister durchsetzen

Freund /Freundin emotionale Distanz
Auswahl für medizinische Kompetenz
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1957 – Papst Pius XII.

Wenn  tiefe  Bewusstlosigkeit  für  permanent  befunden  wird,  dann  sind 
außerordentliche  Mittel  zur  Weiterbehandlung des Lebens nicht  obligatorisch.  Man 
kann sie einstellen und dem Patienten erlauben zu sterben.
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Inhalt der Patientenverfügung

Aufzählungen:     
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Inhalt der Patientenverfügung

Aufzählungen:     kein künstliche Beatmung
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Inhalt der Patientenverfügung

Aufzählungen:     kein künstliche Beatmung

keine künstliche Ernährung

keine Dialyse
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Inhalt der Patientenverfügung

Aufzählungen:     kein künstliche Beatmung

keine künstliche Ernährung

keine Dialyse

keine Reanimation
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Inhalt der Patientenverfügung

Aufzählungen:     kein künstliche Beatmung

keine künstliche Ernährung

keine Dialyse

keine Reanimation

...

wenn ..., dann ...
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Inhalt der Patientenverfügung

Aufzählungen:     kein künstliche Beatmung

keine künstliche Ernährung

keine Dialyse

keine Reanimation

...

wenn ..., dann Beendigung aller Lebenserhaltenden Maßnahmen
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Der Staat regelt – A

Alleinerziehende
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Der Staat regelt – A

Alleinerziehende

Wer kümmert sich um die Kinder?
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Der Staat regelt – A

Alleinerziehende

Wer kümmert sich um die Kinder?

Ohne entsprechende Verfügung das Jugendamt

© P. Klaus Schäfer SAC Patientenverfügung, Hirntod und Organspende Seite 42 von 133



Der Staat regelt – B

Patientenverfügung (§ 1901a BGB)

Vorsorgevolllmacht (§ 1901c BGB)

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=90386&pos=3&anz=188
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Der Staat regelt - C

Testament

kein Testament => stumme Zustimmung der gesetzlichen Erbfolge
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Der Staat regelt – C

Testament

kein Testament => stumme Zustimmung der gesetzlichen Erbfolge

1. Ordnung: Kinder des Erblassers (§ 1924 BGB)
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Der Staat regelt – C

Testament

kein Testament => stumme Zustimmung der gesetzlichen Erbfolge

1. Ordnung: Kinder des Erblassers (§ 1924 BGB)

2. Ordnung: Eltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1925 BGB)

 Ordnung: Großeltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1926 BGB)
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Der Staat regelt – C

Testament

kein Testament => stumme Zustimmung der gesetzlichen Erbfolge

1. Ordnung: Kinder des Erblassers (§ 1924 BGB)

2. Ordnung: Eltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1925 BGB)

 Ordnung: Großeltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1926 BGB)

3. Ordnung: Urgroßeltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1928 BGB)
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Der Staat regelt – C

Testament

kein Testament => stumme Zustimmung der gesetzlichen Erbfolge

1. Ordnung: Kinder des Erblassers (§ 1924 BGB)

2. Ordnung: Eltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1925 BGB)

 Ordnung: Großeltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1926 BGB)

3. Ordnung: Urgroßeltern des Erblassers und deren Kinder (§ 1928 BGB)

4. und fernere Ordnungen: entferntere Voreltern und deren Kinder (§ 1929 BGB)
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen

November 2002: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1,5 Wochen entlassen
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen

November 2002: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1,5 Wochen entlassen

November 2003: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,0 Wochen entlassen
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen

November 2002: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1,5 Wochen entlassen

November 2003: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,0 Wochen entlassen

November 2004: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,5 Wochen entlassen
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen

November 2002: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1,5 Wochen entlassen

November 2003: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,0 Wochen entlassen

November 2004: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,5 Wochen entlassen

November 2005: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 3,0 Wochen entlassen
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen

November 2002: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1,5 Wochen entlassen

November 2003: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,0 Wochen entlassen

November 2004: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,5 Wochen entlassen

November 2005: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 3,0 Wochen entlassen

November 2006: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 3,5 Wochen entlassen
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen

November 2002: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1,5 Wochen entlassen

November 2003: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,0 Wochen entlassen

November 2004: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,5 Wochen entlassen

November 2005: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 3,0 Wochen entlassen

November 2006: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 3,5 Wochen entlassen

November 2007: Lungenentzündung
künstlich beatmet 
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Beispiel Lungenentzündung

November 2001: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1 Woche entlassen

November 2002: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 1,5 Wochen entlassen

November 2003: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,0 Wochen entlassen

November 2004: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 2,5 Wochen entlassen

November 2005: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 3,0 Wochen entlassen

November 2006: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> 3,5 Wochen entlassen

November 2007: Lungenentzündung
künstlich beatmet >> auf Friedhof entlassen
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Aus Koma erwacht

Terry Wallis

Autounfall => Koma 
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Aus Koma erwacht

Terry Wallis

Autounfall => Koma 

nach 19 Jahre aus Koma erwacht
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Aus Koma erwacht

Terry Wallis

Autounfall => Koma 

nach 19 Jahre aus Koma erwacht

seine Frau hat 3 Kinder mit einem anderen Mann

© P. Klaus Schäfer SAC Patientenverfügung, Hirntod und Organspende Seite 59 von 133



Aus Koma erwacht

Terry Wallis

Autounfall => Koma 

nach 19 Jahre aus Koma erwacht

seine Frau hat 3 Kinder mit einem anderen Mann

nach 9 Jahren konnte er wieder ein paar Worte sprechen
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Aus Koma erwacht

Terry Wallis

Autounfall => Koma 

nach 19 Jahre aus Koma erwacht

seine Frau hat 3 Kinder mit einem anderen Mann

nach 9 Jahren konnte er wieder ein paar Worte sprechen

nach 19 Jahren konnte er wieder sprechen und zählen
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Aus Koma erwacht

Terry Wallis

Autounfall => Koma 

nach 19 Jahre aus Koma erwacht

seine Frau hat 3 Kinder mit einem anderen Mann

nach 9 Jahren konnte er wieder ein paar Worte sprechen

nach 19 Jahren konnte er wieder sprechen und zählen

Terry Wallis kann weder gehen noch selbständig essen.
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Aus Koma erwacht

Terry Wallis

Autounfall => Koma 

nach 19 Jahre aus Koma erwacht

seine Frau hat 3 Kinder mit einem anderen Mann

nach 9 Jahren konnte er wieder ein paar Worte sprechen

nach 19 Jahren konnte er wieder sprechen und zählen

Terry Wallis kann weder gehen noch selbständig essen.

Hat sich dieser Aufwand gelohnt? - Lebenswertes Leben?
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Alter und Krankheit
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Alter und Krankheit
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Alter und Krankheit
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Alter und Krankheit
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Alter und Krankheit

© P. Klaus Schäfer SAC Patientenverfügung, Hirntod und Organspende Seite 68 von 133

Krankhei
t
und Alter

Tod

Krankhei
t
und Alter Tod



Vitalwerte auf dem Monitor

Normalwerte Intensivstation

Herzschlag = 70 Herzschlag = 70

Blutdruck = 130/80 Blutdruck = 130/80
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Vitalwerte auf dem Monitor

Normalwerte Intensivstation

Herzschlag = 70 Herzschlag = 70

Blutdruck = 130/80 Blutdruck = 130/80

normale Werte gekünstelte Werte
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Vitalwerte auf dem Monitor

Normalwerte Intensivstation

Herzschlag = 70 Herzschlag = 70

Blutdruck = 130/80 Blutdruck = 130/80

normale Werte gekünstelte Werte
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Vitalwerte auf dem Monitor

Normalwerte Intensivstation

Herzschlag = 70 Herzschlag = 70

Blutdruck = 130/80 Blutdruck = 130/80

normale Werte gekünstelte Werte

Herzschlag = 50

Blutdruck = 70/50

reale Werte = ohne Katecholamine
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Dauer

1. Wie lange ist er nicht ansprechbar?
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Dauer

1. Wie lange ist er nicht ansprechbar?

2. Welchen Ausgang nimmt es?
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Dauer

1. Wie lange ist er nicht ansprechbar?

2. Welchen Ausgang nimmt es?

3. Was kann einem über die Zeit helfen?

Egal wie lange es dauert, 
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Dauer

1. Wie lange ist er nicht ansprechbar?

2. Welchen Ausgang nimmt es?

3. Was kann einem über die Zeit helfen?

Egal wie lange es dauert, 

das Ergebnis zählt.
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Tagebuch

Patiententagebuch Erwachsene

für den Patienten zum Nachlesen
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Tagebuch

Patiententagebuch Erwachsene

für den Patienten zum Nachlesen

Kinder

aus dem kann am Krankenbett vorgelesen werden
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Patientenverfügung

Hintergrund Selbstbestimmungsrecht
Zeugen Jehovas: Bluttransfusion
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Patientenverfügung

Hintergrund Selbstbestimmungsrecht
Zeugen Jehovas: Bluttransfusion

Zweck Nichtbeginn oder Beendigung 
einer unerwünschten Behandlung
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Patientenverfügung

Hintergrund Selbstbestimmungsrecht
Zeugen Jehovas: Bluttransfusion

Zweck Nichtbeginn oder Beendigung 
einer unerwünschten Behandlung

Ziel einen möglichst natürlichen Sterbeverlauf
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Patientenverfügung II

bekannte Form - keine künstliche Ernährung
–  keine künstliche Beatmung
–  keine Reanimation
–  ...
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Patientenverfügung II

bekannte Form - keine künstliche Ernährung
–  keine künstliche Beatmung
–  keine Reanimation
–  ...

bessere Form - Lebenswert ist für mich ...
–  Kein lebenswertes Leben ist für mich ...
keine Reanimation, wenn keine Bücher schreiben
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Patientenverfügung II

bekannte Form - keine künstliche Ernährung
–  keine künstliche Beatmung
–  keine Reanimation
–  ...

bessere Form - Lebenswert ist für mich ...
–  Kein lebenswertes Leben ist für mich ...
keine Reanimation, wenn keine Bücher schreiben

unverhandelbar - Schmerztherapie
–  keine Verabreichung todbringender Mittel
–
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Beginn des Sterbeprozesses

Welche Vorgehensweise?

1. voller Einsatz der Intensivmedizin

© P. Klaus Schäfer SAC Patientenverfügung, Hirntod und Organspende Seite 86 von 133



Beginn des Sterbeprozesses

Welche Vorgehensweise?

1. voller Einsatz der Intensivmedizin

2. Katecholamine (Medikamente) werden nicht ersetzt
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Beginn des Sterbeprozesses

Welche Vorgehensweise?

1. voller Einsatz der Intensivmedizin

2. Katecholamine (Medikamente) werden nicht ersetzt

3. Katecholamine werden ausgeschaltet
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Beginn des Sterbeprozesses

Welche Vorgehensweise?

1. voller Einsatz der Intensivmedizin

2. Katecholamine (Medikamente) werden nicht ersetzt

3. Katecholamine werden ausgeschaltet

4. Katecholamine, Beatmung, Herzschrittmacher, ... werden ausgeschaltet
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Sterben in Variationen
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Tod

Faktischer Beginn des Sterbeprozesses

Therapiebeendigung

A B C

Entwicklung eines Sterbenden auf der Intensivstation



Ende der Therapie

Reanimation Intensivstation
Herzdruckmassage
künstliche Beatmung
für bis zu 30 Minuten
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Ende der Therapie

Reanimation Intensivstation
Herzdruckmassage
künstliche Beatmung
für bis zu 30 Minuten
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Ende der Therapie

Reanimation Intensivstation
Herzdruckmassage Katecholamine
künstliche Beatmung künstliche Beatmung
für bis zu 30 Minuten Erkenntnis: Sterben beginnt
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Ende der Therapie

Reanimation Intensivstation
Herzdruckmassage Katecholamine
künstliche Beatmung künstliche Beatmung
für bis zu 30 Minuten Erkenntnis: Sterben beginnt

danach

Herzdruckmassage
künstliche Beatmung
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Ende der Therapie

Reanimation Intensivstation
Herzdruckmassage Katecholamine
künstliche Beatmung künstliche Beatmung
für bis zu 30 Minuten Erkenntnis: Sterben beginnt

danach

Herzdruckmassage
künstliche Beatmung

der Mensch wird nicht 
weiterbehandelt
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Ende der Therapie

Reanimation Intensivstation
Herzdruckmassage Katecholamine
künstliche Beatmung künstliche Beatmung
für bis zu 30 Minuten Erkenntnis: Sterben beginnt

danach danach

Herzdruckmassage Katecholamine
künstliche Beatmung künstliche Beatmung

der Mensch wird nicht 
weiterbehandelt
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Ende der Therapie

Reanimation Intensivstation
Herzdruckmassage Katecholamine
künstliche Beatmung künstliche Beatmung
für bis zu 30 Minuten Erkenntnis: Sterben beginnt

danach danach

Herzdruckmassage Katecholamine
künstliche Beatmung künstliche Beatmung

der Mensch wird nicht 
weiterbehandelt

warum hier
Weiterbehandlung?
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Sterben lassen # Tötung

Sterben lassen Tötung

Wegnahme von 
med. Unterstützung,
die ihn am Leben erhalten
oder am Sterben hindern

Verabreichung einer 
zum Tode führenden Substanz
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Urteile des BGH zur Patientenverfügung

06.06.2016 (XII ZB 61/16) 
PV muss konkret sein, „würdevoll sterben“ genügt nicht
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Urteile des BGH zur Patientenverfügung

06.06.2016 (XII ZB 61/16) 
PV muss konkret sein, „würdevoll sterben“ genügt nicht

08.02.2017 (AZ: XII ZB 604/15)
weniger detaillierte Benennungen können von PV abgeleitet werden
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Urteile des BGH zur Patientenverfügung

06.06.2016 (XII ZB 61/16) 
PV muss konkret sein, „würdevoll sterben“ genügt nicht

08.02.2017 (AZ: XII ZB 604/15)
weniger detaillierte Benennungen können von PV abgeleitet werden

14.11.2018 (AZ: XII ZB 107/18)
PV ermächtigt zum Abbruch intensivmedizinischer Behandlung
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Urteile des BGH zur Patientenverfügung

06.06.2016 (XII ZB 61/16) 
PV muss konkret sein, „würdevoll sterben“ genügt nicht

08.02.2017 (AZ: XII ZB 604/15)
weniger detaillierte Benennungen können von PV abgeleitet werden

14.11.2018 (AZ: XII ZB 107/18)
PV ermächtigt zum Abbruch intensivmedizinischer Behandlung

13.12.2018
PV ist auf jeden Fall bindend, auch gegen den Willen des Betreuers
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung

keine Eigenatmung = †
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung

keine Eigenatmung = † keine Eigenatmung = 
künstliche Beatmung
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung

keine Eigenatmung = † keine Eigenatmung = 
künstliche Beatmung

Menschen ohne Hirnaktivität = 
† binnen 8 Tagen
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung

keine Eigenatmung = † keine Eigenatmung = 
künstliche Beatmung

1957: Papst Pius XII.
Therapie darf beendet werden

Menschen ohne Hirnaktivität = 
† binnen 8 Tagen
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung

keine Eigenatmung = † keine Eigenatmung = 
künstliche Beatmung

1957: Papst Pius XII.
Therapie darf beendet werden

Menschen ohne Hirnaktivität = 
† binnen 8 Tagen

1958

Wertheimer (4 Patienten)

Mollaret (23 Patienten)
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung

keine Eigenatmung = † keine Eigenatmung = 
künstliche Beatmung

1957: Papst Pius XII.
Therapie darf beendet werden

Menschen ohne Hirnaktivität = 
† binnen 8 Tagen

1958

sur la mort du système nerveux Wertheimer (4 Patienten)
Tod des Nervensystems

Mollaret (23 Patienten)
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Geschichte der Intensivmedizin II

-1952 seit 1952
ohne Überdruckbeatmung mit Überdruckbeatmung

keine Eigenatmung = † keine Eigenatmung = 
künstliche Beatmung

1957: Papst Pius XII.
Therapie darf beendet werden

Menschen ohne Hirnaktivität = 
† binnen 8 Tagen

1958

sur la mort du système nerveux Wertheimer (4 Patienten)
Tod des Nervensystems

Coma depassé Mollaret (23 Patienten)
jenseits des Komas
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Sterben in Schritten
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Sterben in Schritten

Handeln Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

© P. Klaus Schäfer SAC Patientenverfügung, Hirntod und Organspende Seite 113 von 133



Sterben in Schritten

Handeln Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag
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Sterben in Schritten

Handeln Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

Bewusstsein Herzschlag
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Sterben in Schritten

Handeln Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

Bewusstsein Herzschlag

Herzschlag
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Sterben in Schritten

Handeln Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

Wahrnehmung Bewusstsein Herzschlag

Bewusstsein Herzschlag

Herzschlag

tot ???
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Fallen und Hilfen I

Fallen Hilfen

Schweigen über das Geschehen sprechen
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Fallen und Hilfen I

Fallen Hilfen

Schweigen über das Geschehen sprechen

Schweigen über die Gefühle sprechen
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Fallen und Hilfen I

Fallen Hilfen

Schweigen über das Geschehen sprechen

Schweigen über die Gefühle sprechen

endlose Gebete
ein Gebet beten,

ein Lieblingslied singen,
den Sterbesegen beten
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Fallen und Hilfen I

Fallen Hilfen

Schweigen über das Geschehen sprechen

Schweigen über die Gefühle sprechen

endlose Gebete
ein Gebet beten,

ein Lieblingslied singen,
den Sterbesegen beten

keinen blinden Aktionismus überlegtes Handeln
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Fallen und Hilfen I

Fallen Hilfen

Schweigen über das Geschehen sprechen

Schweigen über die Gefühle sprechen

endlose Gebete
ein Gebet beten,

ein Lieblingslied singen,
den Sterbesegen beten

keinen blinden Aktionismus überlegtes Handeln

„vergewohltätigen“ Wünsche erfragen
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Fallen und Hilfen II

Fallen Hilfen

Kinder ausschließen Kinder mit einbinden
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Fallen und Hilfen II

Fallen Hilfen

Kinder ausschließen Kinder mit einbinden

nicht auf sich achten gut für sich sorgen
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Fallen und Hilfen II

Fallen Hilfen

Kinder ausschließen Kinder mit einbinden

nicht auf sich achten gut für sich sorgen

mit dem Sterbenden sprechen zu dem Sterbenden sprechen
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Fallen und Hilfen II

Fallen Hilfen

Kinder ausschließen Kinder mit einbinden

nicht auf sich achten gut für sich sorgen

mit dem Sterbenden sprechen zu dem Sterbenden sprechen

Leistungen erwarten einfach da sein
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Fallen und Hilfen II

Fallen Hilfen

Kinder ausschließen Kinder mit einbinden

nicht auf sich achten gut für sich sorgen

mit dem Sterbenden sprechen zu dem Sterbenden sprechen

Leistungen erwarten einfach da sein

Aufträge, Versprechen Gutes wünschen
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Beispiele von: Wenn …
a) Wenn ich mich dauerhaft nicht mehr mitteilen kann, (schließt Koma mit ein)
b) Wenn ich dauerhaft niemanden mehr erkennen kann,
c) Wenn ich dauerhaft nichts mehr bewusst wahrnehmen kann,
d) Wenn ich dauerhaft keinen Gedanken fassen kann,
e) Wenn ich dauerhaft geistig verwirrt bin,
f) Wenn ich dauerhaft 

Die Zuordnung von „Wenn“ und „dann“ ist frei wählbar.
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Beispiele von: dann …
a) dann soll kein Notarzt gerufen werden.
b) dann will ich in kein Krankenhaus eingeliefert werden.
c) dann will ich nicht mehr reanimiert werden.
d) dann sollen weitere Krankheiten (z.B Infektion) unbehandelt bleiben.
e) dann will ich keine weitere Operation.
f) dann will ich keine weitere Untersuchungen.
g) dann will ich 
h) dann will ich auf keine Intensivstation verlegt werden.
i)  dann  will  ich  begonnene  intensivmedizinische  Maßnahmen  (z.B.  künstliche 

Beatmung, Gabe von Katecholamine) aktiv beendet wissen.

Die Zuordnung von „Wenn“ und „dann“ ist frei wählbar.
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Vorsorgevollmacht für außerhalb der Klinik
Für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mitteilen kann, erteile ich … die Vollmacht
a) dass er alle meine Briefe, auch Einschreiben, empfangen und öffnen darf.
b) dass er über alle meine Bankkonten voll verfügen darf.
c) dass er über alle meine Internetkonten (E-Mail, Homepage) voll verfügen darf.
d) dass er meine Aufenthaltsort bestimmen darf.
e) dass er mich in allen Rechtsangelegenheiten vertreten darf.
f) dass er mich in allen Rechtsangelegenheiten auch vor Gericht vertreten darf.
g) dass er mich auf allen Ämtern in allen Anliegen vertreten darf.
h) dass er 
i)  dass er bei Hausarzt und Klinik volle Einsicht in meine Krankenakte bekommt.
j)  dass er begonnene Käufe und Verkäufe von Immobilien zu Ende bringen darf.
k) dass er Käufe und Verkäufe von Immobilien tätigen darf.
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Die unveränderte Weitergabe dieser PDF-Datei,
wie auch die Nutzung bei Vorträgen und Schulungen
bis zum Sommer 2028 erlaube ich hiermit ausdrücklich.

Bis Sommer 2028 wird es eine neue Fassung dieser PDF-Datei 
geben.
Bitte aktualisieren Sie diese PDF-Datei spätestens bis zum 
Sommer 2028.

Mit freundlichen Grüßen,
P. Klaus Schäfer SAC
www.organspende-wiki.de 
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